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E Schüler / Jugendliche

1 Vereinszugehörigkeit

Ein Schüler/Jugendlicher kann nur mit Genehmigung des/der Erziehungsberechtigten einem
Verein beitreten oder den Verein wechseln.

2 Veranstaltungsende

Offizielle Veranstaltungen in den Jugend- und Schülerklassen müssen spätestens um 22.00 Uhr
beendet sein. Die Mitgliedsverbände können für ihren Bereich frühere Schlusszeiten festlegen.

3 Vorschriften zur uneingeschränkten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb

3.1 Für die uneingeschränkte Teilnahme von Schülern/Jugendlichen an offiziellen
Veranstaltungen (gemäß WO A 11) in der Herren- und Damenklasse müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
a) Erlaubnis des/der Erziehungsberechtigten;
b) Erteilung einer Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb durch die
zuständige Instanz des Mitgliedsverbands;
c) Die Mitgliedsverbände können für ihren Bereich zusätzliche Voraussetzungen (z.B.
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) festlegen.

3.2 Schüler/Jugendliche mit der Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb behalten
uneingeschränkt die Teilnahmeberechtigung für offizielle Veranstaltungen in der Schüler-
/Jugendklasse.

3.3 Abweichende Regelungen von E 3.2 dürfen Mitgliedsverbände für weiterführende
Veranstaltungen für Vereinsmannschaften gemäß WO A 11.2 in den Altersklassen der
Jugend und Schüler für ihre Spielklassen beschließen.
Zusatz des TTVR:
Schüler/Jugendliche mit der Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb dürfen
in den Altersklassen der Jugend und Schüler nur bei Veranstaltungen für
Vereinsmannschaften gemäß WO A 11.2 über Verbandebene eingesetzt werden.

3.4 Die Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb kann von der zuständigen
Instanz widerrufen werden.

4 Vorschriften zur eingeschränkten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb

Die Mitgliedsverbände dürfen für weiterführende Veranstaltungen für Vereinsmannschaften
gemäß WO A 11.2 bis einschließlich zur Verbandsebene eine eingeschränkte Teilnahme von
Schülern/Jugendlichen als Ersatzspieler (nicht als Stammspieler) in einer Herren- oder
Damenmannschaft in eigener Zuständigkeit regeln.

5 Regelung für Auswahlspiele

Schüler/Jugendliche können in Auswahlmannschaften der Herren- bzw. Damenklasse auch
ohne Erteilung einer Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb berufen werden
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